
Anlage zum Beschluss 154-2014

Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1. Änderung „Am Plan“, Stadt Bitterfeld-Wolfen (OT Bitterfeld)
Beteiligung Träger öffentlicher Belange, der Nachbargemeinden (Schreiben vom 04.06.2014) bis zum 23.07.2014

 Nr. Datum

(kein Abwä-
gungsbedarf)

lfd. 
Nr.

Abwägungs-
bogen Behörde, Träger öffentlicher Belange

Stellung- 
nahme berücksichtigt

teilweise 
berücksichtigt

nicht 
brücksichtigt

zur Kenntnis 
genommen

1 - 1.1
Landesamt für Denkmalpflege und Archäologie 
Sachsen-Anhalt

30.06.14 x

2 - 1.2
Landesamt für Geologie und Bergwesen                       
Sachsen-Anhalt

21.07.14 x

3 - 1.3
Landesamt für Verbraucherschutz                                 
Dez. 54 Gewerbeaufsicht Ost

28.07.14 x

4 1 - 2 1.4
Landesamt für Vermessung und Geoinformation 
Sachsen-Anhalt (Regionalbereich Anhalt)

23.06.14 x

5 - 1.5
Landesbetrieb für Hochwasserschutz und 
Wasserwirtschaft Sachsen-Anhalt (LHW)

13.06.14 x

6 3 - 6 1.6 Landesverwaltungsamt, 18.07.14 x
7 - 9 Referat 309 21.07.14 x

- Raumordnung und Landesentwicklung 29.07.14 x
7 10 - 16 1.7 Landkreis Anhalt-Bitterfeld 10.07.14 x

17 24.07.14 x
18 - 19 26.08.14 x
20 - 21   12.09.14 x

8 22 - 23 1.8
Regionale Planungsgemeinschaft                                  
Anhalt-Bitterfeld-Wittenberg          

10.07.14 x

9 - 1.9
Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Ost,                   
Polizeirevier Anhalt-Bitterfeld

28.07.14 x

10 - 1.10
Industrie- und Handelskammer Halle-Dessau        
Kontaktbüro Bitterfeld

09.07.14 x

11 - 1.11 Zweckverband Goitzsche 17.06.14 x

12 - 1.12
Landesanstalt für Altlastenfreistellung des Landes 
Sachsen-Anhalt

13.06.14 x

13 24 2.1 Stadtwerke Bitterfeld-Wolfen GmbH 15.07.14 x

14 25 - 26 2.2 Abwasserzweckverband Westliche Mulde 15.07.14 x

15 27 2.3 MIDEWA Wasserversorgungsgesellschaft 08.07.14 x
28 in Mitteldeutschland mbH 08.09.14 x

16 - 2.4 Fernwasserversorgung Elbaue-Ostharz GmbH 11.06.14 x

17 - 2.5 EVIP GmbH (envia infra GmbH) 10.06.14 x

18 - 2.6
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Strom mbH               
(MITNETZ STROM)

-           keine Stellungnahme abgegeben

19 - 2.7 GDMcom mbH                              20.06.14 x

20 29 - 30 2.8
Mitteldeutsche Netzgesellschaft Gas mbH                  
(MITNETZ GAS)

11.06.14 x

21
31 - 33   
34 - 35

2.9
Deutsche Telekom Technik GmbH                                 
(alt: Deutsche Telekom Netzproduktion GmbH)

30.06.14 
31.07.14

x

22 - 2.10 Deutsche Telekom Technischer Servive GmbH 11.06.14 x

23 - 2.11  Anhalt-Bitterfelder Kreiswerke GmbH 13.06.14 x

24 36 2.12 BFG Bitterfelder Fernwärme GmbH 26.06.14 x

25 - 2.13 50 Hertz Transmission GmbH 26.06.14 x

26 - 2.14 Gemeinschaftsklärwerk Bitterfeld-Wolfen -           keine Stellungnahme abgegeben

 1.0    Behörden - Ämter - Institutionen

2.0    Versorgungsunternehmen
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27 - 2.15
Kabel Deutschland Vertrieb und Service GmbH & Co 
KG   Planung NE 3

-           keine Stellungnahme abgegeben

 Nr. Datum

(kein Abwä-
gungsbedarf)

lfd. 
Nr.

Abwägungs-
bogen Behörde, Träger öffentlicher Belange

Stellung- 
nahme berücksichtigt

teilweise 
berücksichtigt

nicht 
brücksichtigt

zur Kenntnis 
genommen

28 - 3.1
Landesstraßenbaubehörde                                        
Land Sachsen-Anhalt, Regionalbereich Ost

16.06.14 x

29 37 - 38 3.2 Regionalverkehr Bitterfeld - Wolfen GmbH 28.07.14 x

30 - 3.3 Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH 17.06.14 x

31 - 4.1 Gemeinde Muldestausee 16.06.14 x

32 - 4.2 Stadt Sandersdorf-Brehna 18.07.14 x

33 - 4.3 Stadt Raguhn-Jeßnitz -           keine Stellungnahme abgegeben

34 - 4.4 Stadt Zörbig 19.06.14 x

35 - 4.5 Stadtverwaltung Delitzsch Dezernat III Bauplanungsamt12.06.14 x

36 - 4.6 Gemeindeverwaltung Löbnitz 24.06.14 x

Beteiligung der Öffentlichkeit  - Öffentliche Auslegung vom 23.06.2014 bis zum 23.07.2014

 Nr. Datum

(kein Abwä-
gungsbedarf)

lfd. 
Nr.

Abwägungs-
bogen Behörde, Träger öffentlicher Belange

Stellung- 
nahme berücksichtigt

teilweise 
berücksichtigt

nicht 
brücksichtigt

zur Kenntnis 
genommen

37 39 - 40 5.1 Handelsverband Sachsen-Anhalt 22.07.14 x

 5.0    Offenlage

 3.0    Verkehr

 4.0    Nachbargemeinden
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   Anlage zum Beschluss  154-2014 
 

1 
 

Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 1           Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   4 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
Zu 1.): 
Die redaktionellen Hinweise werden berücksichtigt:  
Der erforderliche Quellenvermerk und die Vervielfältigungserlaubnis werden auf 
den entsprechenden Plänen in der Begründung in Anlehnung an den Vermerk der 
Planzeichnung ergänzt. 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 

 1) 
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2 
 

Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 2           Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   4 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 
 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 
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3 
 

Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 3           Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   6 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1.): 
Die Begründung der Raumbedeutsamkeit wird in die allgemeine Begründung (Kap. 
1.1 Planerfordernis, S.3) aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 

 1) 
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4 
 

Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 4           Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   6 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 2.): 
Im Begründungstext sind die genannten Punkte (Kap. 1.3.1, Ziele der Raumord-
nung und Landesplanung, S.4) bereits aufgeführt. 
Der Bezug zur Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes 
Sachsen-Anhalt wird korrigiert. 
 
Zu 3.): 
Bereits in Begründung (Kap. 1.5.7, Hochwasserschutz und Grundwasser, S.10 f.) 
aufgeführt. 
Bezug zur Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes  
Sachsen-Anhalt wird korrigiert. 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 

 2) 

 3) 
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5 
 

Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 5           Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   6 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 4.): 
Bereits in Begründung (Kap. 1.3.3, Flächennutzungsplan, S.4) aufgeführt 
 
Zu 5.): 
Bereits in Begründung (Kap. 1.3.4, Einzelhandelskonzeption und Bebauungsplan 
Zentrale Versorgungsbereiche, S.5) aufgeführt 
 
Zu 6.): 
Redaktionelle Änderung: 
Die Begründung wird an den entsprechenden Stellen dahingehend geändert und 
Bezug zur Verordnung über den Landesentwicklungsplan 2010 des Landes  
Sachsen-Anhalt genommen. 
 
Bemerkungen: 
 
 

   

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 
 4) 

 5) 

 6) 
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6 
 

Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 6           Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   6 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 7.): 
Die Stadt Bitterfeld-Wolfen ist als Trägerin der Planungshoheit ohnehin verpflichtet, 
Planungen und Unterlagen zur Fortschreibung des Raumordnungskatasters der 
oberen Landesbehörde zur Verfügung stellen. Ein entsprechender Hinweis ist somit 
entbehrlich. 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 

 7) 
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7 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 7           Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   6 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 
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8 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 8           Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   6 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1.): 
Abstimmung erfolgt im Rahmen der TÖB-Beteiligung – siehe Abwägungsbögen Nr. 
11/12 und 18/19 
 
Zu 2.): 
Abstimmung erfolgt im Rahmen der TÖB-Beteiligung – siehe Abwägungsbögen Nr. 
11/12 und 20/21 
 
Zu 3.): 
Abstimmung erfolgt im Rahmen der TÖB-Beteiligung – siehe Abwägungsbögen Nr. 
11/12 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 

 1) 

 2) 

 3) 
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9 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 9           Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   6 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 4.): 
Die Stadt Bitterfeld-Wolfen ist als Trägerin der Planungshoheit ohnehin verpflichtet, 
Planungen und Unterlagen zur Fortschreibung des Raumordnungskatasters der 
oberen Landesbehörde zur Verfügung stellen. Ein entsprechender Hinweis ist somit 
entbehrlich. 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 

 4) 
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10 
 

 
 
 

Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 10          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   7 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1.): 
Bei den benannten Grünflächen handelt es sich weitestgehend um private Grünflä-
chen. Die öffentliche Grünfläche entlang des Krautwalls ist als solche in der Plan-
zeichnung festgesetzt – gleichwohl wird sie tatsächlich zugunsten des Sonderge-
bietes Parken verschmälert, die Baugrenze folgt aber weiterhin der jetzigen Flur-
stücksgrenze. 
Das Planungsgebiet befindet sich im Zentrum der historischen Bitterfelder Innen-
stadt (A-Zentrum), große Grünflächen innerhalb dieser Baustrukturen sind unty-
pisch. Durch die Erhaltung der ehemaligen Wallanlagen als einen die Altstadt um-
laufenden Grünring sowie durch die Festsetzung von mind. 30 großkronigen Laub-
bäumen im Geltungsbereich wird der Forderung nach städtischem Grün ausrei-
chend Genüge getan. 
 

Zu 2.) (Abwägungsbogen 11): 
Die Bäume am Krautwall sind in der Planzeichnung als zu erhaltende Bestands-
bäume gekennzeichnet. 
 
Bemerkungen: 
 
 

 

 

 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 

 

X 

 1) 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 11          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   7 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

Zu 3.): Unter den Hinweisen wird als Bestandteil der Satzung folgendes ergänzt: 
Punkt 11, Löschwasser: 
Relevant ist die Löschwasserentnahmestelle Markt 9 (Unterflurhydrant) mit einer 
Entnahmemenge von 94,8m³/h für einen Zeitraum von 2 Stunden und in weniger 
als 300 Meter Entfernung zu den geplanten Objekten.  
Außerdem stehen weitere öffentliche Hydranten im zulässigen Löschbereich von 
300m mit Entnahmemengen von 42,7 m³/h bis 85,5 m³/h zur Verfügung. Unbefes-
tigte Entnahmestellen ohne Saugstutzen befinden sich am Großen Teich sowie in 
größerer Entfernung an Leine und am Großen Goitzschesee. 
Das betreffende Kapitel in der Begründung (1.5.9, S.14) wird dahingehend ergänzt 
bzw. korrigiert. 
 

Zu 4.): 
Ergänzung der Begründung (Kapitel 1.5.7, S.12): „(Freihaltebereich für den Aufbau 
einer Verteidigungslinie zum Hochwasserschutz und im Katastrophenfall)“ 
Änderung der Planzeichnung:  
Die nordwestliche Baugrenze im Bereich der Gemeinbedarfsfläche KITA rückt hin-
ter die Grenze des Überschwemmungsgebietes HQ 100. 
Bemerkungen: 
 
 

 

 

 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 

X 

 2) 

 3) 

 4) 

 5) 

 6) 

 7) 

 8) 
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12 
 

 

Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 12          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   7 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

Zu 5.) (Abwägungsbogen 11): 
Der Hinweis Nr. 6 „Fundmunition“ wird entsprechen dieser Anmerkung modifiziert. 
 

Zu 6.) (Abwägungsbogen 11): 
Der Verweis auf Punkt 2.3.1 im Kapitel 1.5.6 Altlasten und Baugrund stammt noch 
aus dem Stand der Begründung zum Entwurf des Bebauungsplanes 2010 und wird 
ersatzlos aus der aktuellen Fassung gestrichen. (Gegenstand waren Hinweise in 
Bezug zur Planung der KITA, welche inzwischen umgesetzt wurde.) 
 

Zu 7.) (Abwägungsbogen 11): 
Anmerkung: Im Bebauungsplan werden diesbezüglich keine Festsetzungen getrof-
fen. Es wird ein Hinweis Nr. 10 „Anfallendes Niederschlagswasser“ als Bestandteil 
der Satzung ergänzt. Dabei wird folgende Textpassage aufgenommen: „Bei der 
Errichtung von Versickerungsanlagen ist beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld als unte-
rer Wasserbehörde eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen.“ 
 

Zu 8.) (Abwägungsbogen 11):  
Die Schallimmissionsprognose wurde im Nachgang dieser Stellungnahme u. eines 
Beratungstermins am 28.08.14 überarbeitet, siehe hierzu Abwägungsbögen 20/21. 
 

Bemerkungen: 
 

 

 

 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 

X 

 9) 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 13          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   7 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

Zu 9.) (Abwägungsbogen 12):  
Die Verkehrsorganisation ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung, es wird auf die 
Verkehrsuntersuchungen „Einkaufscenter Am Plan“ (Uhlig & Wehling,2013) verwie-
sen. Bei den nachfolgenden Planungen wird die untere Straßenverkehrsbehörde 
einbezogen. 
 

Zu 10.):  
Die Begründung (Kap. 2.1.1, S.18) wird hinsichtlich der zulässigen Wohnnutzung 
oberhalb des Obergeschosses ergänzt. 
 

Zu 11.):  
Die Überschreitung des zulässigen Maßes der baulichen Nutzung (GRZ 0,9) im SO 
PARKEN wird zugunsten der Eindeutigkeit der Satzung nicht als Ausnahme son-
dern als Regelfall festgesetzt und entsprechend städtebaulich begründet. Wesentli-
cher Grund dabei ist die Bereitstellung der für die angrenzenden (geplanten) Kern-
gebietsnutzungen erforderlichen Stellplätze.  Änderung der textlichen Festset-
zung 2.1 Grundflächenzahl sowie der entsprechenden Angabe in der Planzeich-
nung sowie Änderung und Ergänzung der Begründung 
 
Bemerkungen: 
 
 

 

 

 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

 

X 

10) 

15) 

11) 

12) 

13) 

14) 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 14          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   7 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

Zu 12.) (Abwägungsbogen 13):  
Entsprechende Bezugspunkte der angrenzenden Erschließungsstraßen werden in 
der Planzeichnung ergänzt.  
Das Maß der zulässigen Unterschreitung von Baulinien wird eindeutig bestimmt 
(Ergänzung der textlichen Festsetzung), bzgl. des Zurücktretens der geplanten 
Bebauung an der Mühlstraße in der östlichen Ecke des Baufeldes MK 3.2 (Run-
dung im EG) wir die Baulinie zugunsten einer angemessenen Flexibilität der Fest-
setzung in eine Baugrenze umgewandelt;  
Die Festsetzung 4.2 wird präzisiert und wie folgt geändert: Ein Zurücktreten von 
Gebäudeteilen bis zu einer Tiefe von 1,5m ist über die Länge von insg. maximal einem 
Fünftel der Gebäudelänge bezogen auf die jeweils betreffende Fassade zulässig. 
 

Zu 13.) (Abwägungsbogen 13):  
Die Vermaßung wird in der Planzeichnung ergänzt. 
 

Zu 14.) (Abwägungsbogen 13):  
Festsetzung 1.1.1 wird wie folgt geändert: 
Folgende Nutzungen sind hier allgemein zulässig: ... 
Bei den sonstigen Wohnungen handelt es sich um Wohnungen im Sinne des § 
7BauNVO Abs. 2, Punkt 7 und nicht im Sinne des § 7 Abs.3, Punkt 2 BauNVO 
Bemerkungen: 
 

 

 

 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 

 

X 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 15          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   7 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 
Zu 15.) (Abwägungsbogen 13): Siehe Stellungnahme vom Landesverwaltungsamt 
vom 18.07.14 (Abwägungsbogen 3 bis 6): Die Planung ist raumbedeutsam im Sin-
ne des ROG und mit den Erfordernissen der Raumordnung vereinbar. Die Durch-
führung eines Raumordnungsverfahrens ist allerdings nicht notwendig. 
 

Zu 16.): Die Begründung wird entsprechend korrigiert (Kap. 1.3.1, S.4) 
 

Zu 17.): Die Begründung wird entsprechend ergänzt (Kap. 2.1.1, S.18). 
 

Zu 18.): Die Begründung wird entsprechend ergänzt (Kap. 1.3.1, S.4 u. 1.5.7, S.11). 
 

Zu 19.): Es wird folgender Hinweis als Bestandteil der Satzung ergänzt: 
Punkt 10, Anfallendes Niederschlagswasser:  
Die Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in die vorhandenen abwas-
sertechnischen Anlagen ist mengenmäßig begrenzt. Die Möglichkeit der örtlichen 
Versickerung ist zu prüfen und hat Vorrang vor der Ableitung. Die Forderung zum 
Bau von zusätzlichem Stauraum kann nicht ausgeschlossen werden. 
Das anfallende Regenwasser innerhalb des Baugebietes soll nicht in das Überflu-
tungsgebiet geleitet werden. 
Bei der Errichtung von Versickerungsanlagen ist beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld 
als unterer Wasserbehörde eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. 
 

Die Begründung wird ebenfalls ergänzt bzgl. der Eignung der Baufläche SO PAR-
KEN zur Versickerung (lt. Festsetzung II b Nr. 1 wasserdurchlässig auszuführen) 
und der Eignung der Leine als Vorfluter (Kap. 1.5.7, S.12). 
Bemerkungen: 
 

 

 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 

X 

16) 

17) 

19) 

18) 

20) 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 16          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   7 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 

Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 20.) (Abwägungsbogen 15): 
Die Festlegung der Lage der Haltestellen ist nicht Gegenstand des B-Plans. 
 

Am 05.08.14 fand eine Beratung zwischen der Stadt Bitterfeld-Wolfen und dem 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld als Aufgabenträger des ÖPNV statt.  
Auszug aus Festlegungsprotokoll zur Beratung vom 05.08.14: 
In Absprache mit dem Aufgabenträger ÖPNV werden folgende Festlegungen ge-
troffen: 

Der beabsichtigten Verlegung der Haltestelle in die Mühlstraße als beidseitige 
„Seitenrandhaltestelle“ wird zugestimmt. Ein zentraler Umsteigepunkt mit „Mittel-
bahnsteig“ wird im Bitterfelder Zentrum nicht mehr benötigt. 
Eine separate Busbucht ist nicht erforderlich. 
Längere Halte- bzw. Wartevorgänge sind an dieser Haltestelle nicht notwendig 
und können andernorts erfolgen. 
Der Ausbau der Haltestelle hat barrierefrei zu erfolgen. Die geforderten Ausstattungs-
elemente sind bei der anstehenden Verkehrsflächenplanung zu berücksichtigen. 

Für den barrierefreien Ausbau der Haltestellen stehen Fördermittel des Landkreises 
zur Verfügung 
 

Bemerkungen: 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 17          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   7 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Der Empfehlung wird gefolgt  Änderung der Planzeichnung:  
Die nordwestliche Baugrenze im Bereich der Gemeinbedarfsfläche KITA rückt hin-
ter die Grenze des Überschwemmungsgebietes HQ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 18          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   7 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 19          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   7 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

Zu 1.): Der die Baufelder MK 1.1 bis MK 2.2 betreffende Hinweis sowie die Erdar-
beiten betreffenden Hinweise werden unter Hinweis 5. Altlasten als Bestandteil der 
Satzung ergänzt: 
Im Bereich der Baufelder MK1.1 bis 2.2 sind keine Altlastenverdachtsflächen regist-
riert, schädliche Bodenveränderungen infolge jahrelanger Nutzung als Parkplatz 
sind nicht ausgeschlossen.  
Bei Erdarbeiten auf allen o.g. Flächen ist Folgendes zu beachten: 
- Vor einer sensiblen Nutzung der Flächen sind ggf. nutzungsbezogen Bodenunter-

suchungen in Abstimmung mit der unteren Bodenschutzbehörde erforderlich.  
- Bei organoleptischen (optische oder geruchliche) Auffälligkeiten des Erdbodens ist 

das Umweltamt, untere Bodenschutzbehörde, zu informieren. 
- Die Entsorgung und der Wiedereinbau von Aushubmaterial haben entsprechend 

der „Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststof-
fen/Abfällen“, Mitteilung der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu erfol-
gen. Die Deklarationsanalysen sind der unteren Bodenschutzbehörde dann vor-
zulegen. Der Wiedereinbau von Material ist mit ihr abzustimmen. 

 

Die Begründung wird ebenfalls dahingehend ergänzt (Kap. 1.5.6., S.11). 
 

Bemerkungen: 
 

 

 

 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 

X 

 1) 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 20          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   7 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 21          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   7 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
Zu 1.): 
Die Schallimmissionsprognose wurde entsprechend den Anmerkungen dieser Stel-
lungnahme erneut korrigiert und liegt berichtigt mit Stand 22.09.2014 vor. 
 
Zu 2.): 
Die Satzungsunterlagen werden dahingehend überarbeitet:  
Die Lage der Lärmschutzwand wird in der Planzeichnung konkretisiert und ver-
maßt. Länge, Höhe und Mindestschalldämmmaß sind sowohl in der Planzeichnung 
als auch in der textlichen Festsetzung vermerkt. 
Die Festsetzung Nr. 7 wird wie folgt geändert: 
In der gekennzeichneten Fläche (Linie) ist zum Schutz der Nutzungen des als Flä-
che für Gemeinbedarf ausgewiesenen Nachbargrundstücks gegen schädliche Um-
welteinwirkungen eine Lärmschutzwand mit einem Mindestschalldämmmaß von R’w 
= 25 dB zu errichten.. Die Dimensionen der Lärmschutzwand werden wie folgt fest-
gesetzt: Höhe1,80 m, Länge 60 m. 
In der Begründung (Kap.1.5.5 Lärmbelastungen) werden ebenfalls Angaben ergänzt. 
 

Bemerkungen: 
 
 

  

 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 

X 

 1) 

 2) 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 22          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   8 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 23          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014   8 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1.): 
Dem Hinweis wird gefolgt, die Ausführungen werden in der Begründung unter Pkt. 
1.3.1 (S.4) entsprechend aktualisiert und Bezug auf den Landesentwicklungsplan 
2010 des Landes Sachsen-Anhalt genommen und die Erfordernisse der Raumpla-
nung gebündelt aufgenommen. 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
 
 
 

 

 
 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
 
 

X 
 1) 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 24          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  13 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

In der Begründung (Kapitel 1.5.8, S.13) ist zur Übersicht der Leitungsbestand im gesamten 
Geltungsbereich dargestellt (nachrichtliche Übernahme, Stand 2010).  
 

Unter den Hinweisen wird als Bestandteil der Satzung folgendes ergänzt: 
Punkt 9, Leitungsbestand 
Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen verschiedener Unternehmen, z.T. auch im 
Bereich der Baufelder. 
Die Anlagen besitzen Bestandsschutz, notwendige Aufwendungen für Umverlegungs- bzw. 
Rückbaumaßnahmen und Suchschachtungen sind in der Regel durch den Verursacher bzw. 
nach den gültigen vertraglichen Vereinbarungen zu finanzieren. 
Bei allen Baumaßnahmen ist zur Feststellung des konkreten Leitungs- und Kabelverlaufs 
Kontakt mit den Versorgungsträgern aufzunehmen (mindestens drei Monate vor Baubeginn) 
bzw. sind diese frühzeitig in den Planungsprozess einzubeziehen. Unterirdische Versor-
gungsanlagen sind grundsätzlich von Bepflanzungen, Anschüttungen und Überbauungen 
freizuhalten, die vorhandene Überdeckung darf nicht verringert werden. Bei geplanten 
Pflanzmaßnahmen beträgt der einzuhaltende Mindestabstand i.d.R. 2,5m zu den Kabeltras-
sen. Im Bereich der unterirdischen Anlagen ist Handschachtung erforderlich. Im Zuge des 
Verkehrsflächenausbaus sind vorhandene Schächte, Deckel, Schieber, Hydranten etc. an 
das neue Geländeniveau anzupassen. 
 

Bemerkungen: 
 

 

 

 
Beschluss                ja                             nein                             Enthaltung 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 25          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  14 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

Zu 1.): 
Die in der Stellungnahme vom 03.03.2010 aufgeführten Hinweise und Forderungen wurden 
im Abwägungsverfahren 2010 berücksichtigt und fanden Eingang in die Begründung. 
Zu 2.): 
Ergänzung unter den Hinweisen Punkt 9, Leitungsbestand (siehe Abwägungsbogen 24); 
Belange des Schutzes von Leitungen sind Bestandteil der freiraumgestaltenden Ausfüh-
rungsplanung. Auf dieser Ebene werden die erforderlichen Abstimmungen durchgeführt und 
die im Plan angegebenen Baumstandorte entsprechend der örtlichen Gegebenheiten ange-
passt. Belange der Bauleitplanung werden nicht berührt. 
Zu 3.): 
Unter den Hinweisen wird als Bestandteil der Satzung folgendes ergänzt:  
Punkt 10, Anfallendes Niederschlagswasser:  
Die Aufnahme und Ableitung von Oberflächenwasser in die vorhandenen abwassertechni-
schen Anlagen ist mengenmäßig begrenzt. Die Möglichkeit der örtlichen Versickerung ist zu 
prüfen und hat Vorrang vor der Ableitung. Die Forderung zum Bau von zusätzlichem Stau-
raum kann nicht ausgeschlossen werden. 
Das anfallende Regenwasser innerhalb des Baugebietes soll nicht in das Überflutungsgebiet 
geleitet werden. 
Bei der Errichtung von Versickerungsanlagen ist beim Landkreis Anhalt-Bitterfeld als unterer 
Wasserbehörde eine wasserrechtliche Erlaubnis einzuholen. 
Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 26          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  14 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 4.): 
Im Falle von Änderungen der Planung wird der AZV Westliche Mulde erneut als 
TÖB beteiligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 27          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  15 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

Zu 1.): 
Die in der Stellungnahme vom 03.03.2010 aufgeführten Hinweise und Forderungen 
wurden im Abwägungsverfahren 2010 berücksichtigt und fanden Eingang in die 
Begründung. 
Zu 2.): 
Unter den Hinweisen wird als Bestandteil der Satzung Punkt 9, Leitungsbestand 
ergänzt (siehe Abwägungsbogen 24). 
Anmerkung:  
Belange des Schutzes von Leitungen sind Bestandteil der freiraumgestaltenden 
Ausführungsplanung. Auf dieser Ebene werden die erforderlichen Abstimmungen 
durchgeführt und die im Plan angegebenen Baumstandorte entsprechend der örtli-
chen Gegebenheiten angepasst. Belange der Bauleitplanung werden nicht berührt. 
Zu 3.): 
Siehe Abwägungsvorschlag zur Stellungnahme vom 08.09.14, Abwägungsbogen 28 
Zu 4.): 
Im Falle von Änderungen der Planung wird die MIDEWA GmbH  erneut als TÖB 
beteiligt. 
 

Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 28          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  15 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 3.): 
Unter den Hinweisen wird als Bestandteil der Satzung folgendes ergänzt: 
Punkt 11, Löschwasser: 
Relevant ist die Löschwasserentnahmestelle Markt 9 (Unterflurhydrant) mit einer 
Entnahmemenge von 94,8m³/h für einen Zeitraum von 2 Stunden und in weniger 
als 300 Meter Entfernung zu den geplanten Objekten.  
Außerdem stehen weitere öffentliche Hydranten im zulässigen Löschbereich von 
300m mit Entnahmemengen von 42,7 m³/h bis 85,5 m³/h zur Verfügung. Unbefes-
tigte Entnahmestellen ohne Saugstutzen befinden sich am Großen Teich sowie in 
größerer Entfernung an Leine und am Großen Goitzschesee. 
 
Das betreffende Kapitel in der Begründung (1.5.9, S.14) wird korrigiert und entspre-
chend den Angaben der Stellungnahme ergänzt. 
 
Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 29          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  20 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1.): 
Der Hinweis wird in den Begründungstext (Kapitel 1.5.8, S.13) aufgenommen. 
 
Zu 2.): 
Unter den Hinweisen wird als Bestandteil der Satzung folgendes ergänzt: 
Punkt 9, Leitungsbestand  
Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen verschiedener Unternehmen, z.T. auch im 
Bereich der Baufelder. 
Die Anlagen besitzen Bestandsschutz, notwendige Aufwendungen für Umverlegungs- bzw. 
Rückbaumaßnahmen und Suchschachtungen sind in der Regel durch den Verursacher bzw. 
nach den gültigen vertraglichen Vereinbarungen zu finanzieren. 
Bei allen Baumaßnahmen ist zur Feststellung des konkreten Leitungs- und Kabelverlaufs 
Kontakt mit den Versorgungsträgern aufzunehmen (mindestens drei Monate vor Baubeginn)  
[Fortsetzung Abwägungsbogen 30] 
 

Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 30           Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  20 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
… bzw. sind diese frühzeitig in den Planungsprozess einzubeziehen. Unterirdische Versor-
gungsanlagen sind grundsätzlich von Bepflanzungen, Anschüttungen und Überbauungen 
freizuhalten, die vorhandene Überdeckung darf nicht verringert werden. Bei geplanten 
Pflanzmaßnahmen beträgt der einzuhaltende Mindestabstand i.d.R. 2,5m zu den Kabeltras-
sen. Im Bereich der unterirdischen Anlagen ist Handschachtung erforderlich. Im Zuge des 
Verkehrsflächenausbaus sind vorhandene Schächte, Deckel, Schieber, Hydranten etc. an 
das neue Geländeniveau anzupassen. 
 
Anmerkung: Belange des Schutzes von Leitungen sind Bestandteil der freiraum-
gestaltenden Ausführungsplanung. Auf dieser Ebene werden die erforderlichen 
Abstimmungen durchgeführt und die im Plan angegebenen Baumstandorte ent-
sprechend der örtlichen Gegebenheiten angepasst. Belange der Bauleitplanung 
werden nicht berührt. 
 

Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 31          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  21 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 32          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  21 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1.): 
Der Forderung wird nachgekommen und die Deutsche Telekom GmbH wird in der 
Begründung (Kapitel 1.5.8, S.13) als Versorgungsträger ergänzt. 
 
Zu 2.): 
Anmerkung: Die Hinweise sind Gegenstand der Ausführungsplanung und berühren 
nicht die Belange der Bauleitplanung. 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 33          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  21 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
Zu 3.): Unter den Hinweisen wird als Bestandteil der Satzung folgendes ergänzt: 
Punkt 9, Leitungsbestand  
Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen verschiedener Unternehmen, z.T. auch im 
Bereich der Baufelder. 
Die Anlagen besitzen Bestandsschutz, notwendige Aufwendungen für Umverlegungs- bzw. 
Rückbaumaßnahmen und Suchschachtungen sind in der Regel durch den Verursacher bzw. 
nach den gültigen vertraglichen Vereinbarungen zu finanzieren. 
Bei allen Baumaßnahmen ist zur Feststellung des konkreten Leitungs- und Kabelverlaufs 
Kontakt mit den Versorgungsträgern aufzunehmen (mindestens drei Monate vor Baubeginn) 
bzw. sind diese frühzeitig in den Planungsprozess einzubeziehen. Unterirdische Versor-
gungsanlagen sind grundsätzlich von Bepflanzungen, Anschüttungen und Überbauungen 
freizuhalten, die vorhandene Überdeckung darf nicht verringert werden. Bei geplanten 
Pflanzmaßnahmen beträgt der einzuhaltende Mindestabstand i.d.R. 2,5m zu den Kabeltras-
sen. Im Bereich der unterirdischen Anlagen ist Handschachtung erforderlich. Im Zuge des 
Verkehrsflächenausbaus sind vorhandene Schächte, Deckel, Schieber, Hydranten etc. an 
das neue Geländeniveau anzupassen. 
 

Zu 4.): Die Deutsche Telekom GmbH wird im Anschluss der Abwägung über das 
Ergebnis informiert. 
Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 34          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  21 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

Zu 1.): Unter den Hinweisen wird als Bestandteil der Satzung folgendes ergänzt: 
Punkt 9, Leitungsbestand  
Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen verschiedener Unternehmen, z.T. auch im 
Bereich der Baufelder. 
Die Anlagen besitzen Bestandsschutz, notwendige Aufwendungen für Umverlegungs- bzw. 
Rückbaumaßnahmen und Suchschachtungen sind in der Regel durch den Verursacher bzw. 
nach den gültigen vertraglichen Vereinbarungen zu finanzieren. 
Bei allen Baumaßnahmen ist zur Feststellung des konkreten Leitungs- und Kabelverlaufs 
Kontakt mit den Versorgungsträgern aufzunehmen (mindestens drei Monate vor Baubeginn) 
bzw. sind diese frühzeitig in den Planungsprozess einzubeziehen. Unterirdische Versor-
gungsanlagen sind grundsätzlich von Bepflanzungen, Anschüttungen und Überbauungen 
freizuhalten, die vorhandene Überdeckung darf nicht verringert werden. Bei geplanten 
Pflanzmaßnahmen beträgt der einzuhaltende Mindestabstand i.d.R. 2,5m zu den Kabeltras-
sen. Im Bereich der unterirdischen Anlagen ist Handschachtung erforderlich. Im Zuge des 
Verkehrsflächenausbaus sind vorhandene Schächte, Deckel, Schieber, Hydranten etc. an 
das neue Geländeniveau anzupassen. 
 

Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 35          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  21 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 2.): 
Anmerkung: Die Hinweise sind Gegenstand der Ausführungsplanung und berühren 
nicht die Belange der Bauleitplanung. 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 36          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  24 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 

Zu 1.): Unter den Hinweisen wird als Bestandteil der Satzung folgendes ergänzt: 
Punkt 9, Leitungsbestand  
Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen verschiedener Unternehmen, z.T. auch im 
Bereich der Baufelder. 
Die Anlagen besitzen Bestandsschutz, notwendige Aufwendungen für Umverlegungs- bzw. 
Rückbaumaßnahmen und Suchschachtungen sind in der Regel durch den Verursacher bzw. 
nach den gültigen vertraglichen Vereinbarungen zu finanzieren. 
Bei allen Baumaßnahmen ist zur Feststellung des konkreten Leitungs- und Kabelverlaufs 
Kontakt mit den Versorgungsträgern aufzunehmen (mindestens drei Monate vor Baubeginn) 
bzw. sind diese frühzeitig in den Planungsprozess einzubeziehen. Unterirdische Versor-
gungsanlagen sind grundsätzlich von Bepflanzungen, Anschüttungen und Überbauungen 
freizuhalten, die vorhandene Überdeckung darf nicht verringert werden. Bei geplanten 
Pflanzmaßnahmen beträgt der einzuhaltende Mindestabstand i.d.R. 2,5m zu den Kabeltras-
sen. Im Bereich der unterirdischen Anlagen ist Handschachtung erforderlich. Im Zuge des 
Verkehrsflächenausbaus sind vorhandene Schächte, Deckel, Schieber, Hydranten etc. an 
das neue Geländeniveau anzupassen. 
 

Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 37          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  29 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Festlegungen zur Lage und zur Ausgestaltung von Haltestellen sind nicht Bestand-
teil der Bauleitplanung. Die zeichnerisch festgesetzten Straßenverkehrsflächen sind 
grundsätzlich für eine Einordnung von Haltestellen geeignet. 
 
Am 05.08.14 fand eine Beratung zwischen der Stadt Bitterfeld-Wolfen und dem 
Landkreis Anhalt-Bitterfeld als Aufgabenträger des ÖPNV statt. Die Forderungen 
des Verkehrsunternehmens wurden dabei wie folgt bewertet: 
Zu 1.):  
Der Forderung nach einem zentraleren Haltestellenstandort kann nicht entsprochen 
werden, da keine geeigneten Flächen vorhanden sind. Dies wurde in den Varianten 
der Verkehrsuntersuchung (Uhlig&Wehling, 2013) deutlich. Die entstehenden län-
geren Fußwegdistanzen sind nur unwesentlich länger und somit zumutbar. Teilwei-
se ergeben sich auch kürzere Fußwegdistanzen, da sich die Haltestellen dann di-
rekt an einem Eingang zu den geplanten Goitzsche-Arkaden befinden. Auch die 
Wege zum ALDI-Markt verkürzen sich. Damit stellt der Haltestellenbereich an der 
Mühlstraße die Vorzugsvariante zur Verlegung der Haltestellen dar. 
 
Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 38          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  29 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 2.) (Abwägungsbogen 37):  
Die geforderten Ausstattungsmerkmale der Haltestellen (Info-Vitrine, Analog-Uhr, 
digitale Fahrgastinformationssäule der Telekom, Sitzmöglichkeiten, barrierefreie 
Ausstattung, ausreichende Aufstellflächen, niveaufreie Erreichbarkeit des Einkauf-
zentrums) sind möglich und können berücksichtigt werden. 
 
Zu 3.) (Abwägungsbogen 37):  
Der Forderung nach einem Abstellplatz für Busse, die dort bis zu 15 Minuten war-
ten sollen, kann nicht entsprochen werden. Diese Maßgabe kann auch andernorts 
erfolgen. 
 
 
 
Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 39          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  37 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
Zu 1.): 
Der Empfehlung wird gefolgt und die entsprechende Textstelle in der Begründung 
(Kapitel 1.6, S.17) geändert in: 
„Geplant sind zwei Stadtquartiere, in denen die Altstadt Bitterfeld eine adäquate 
räumliche, funktionale und architektonische Ausdrucksform als zentraler Versor-
gungsbereich findet.“ 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
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Stadt Bitterfeld-Wolfen Bebauungsplan Nr. 03-2010btf 1 Ä, 
für das Gebiet „Am Plan“, OT Bitterfeld, 
1. Entwurf der 1. Änderung  
 
Lfd. Nr. des Abwägungsbogens 40          Lfd. Nr. der Versandliste/ 2014  37 
 
 
Anregungen gemäß § 3 Abs. 3 BauGB 
(öffentliche Auslegungen) 
 
 
Stellungnahmen gemäß § 4a Abs. 3 BauGB 
(Trägerbeteiligung) 
 
Vorschlag für die Beschlussfassung: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bemerkungen: 
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